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sitatorS Statt. — §. 5. Zugleich haben drei (vom Disttator bei
der Versammlung des vorhergehenden Jahres zu bestimmende) Lxh-
rer Proben ihrer UNterrichtSertheilung in den verschiedenen
Lehrgegenständen mit einer vom Visttator zu bezeichnenden Schülerklasse

zu geben. Bei der Auswahl dieser drei zu den UnrerrichtS-
iibungen bestimmten Lehrer wird unter sämmtlichen Haupt-, Unter

- und Hülsslehrern des Bezirkes jeweilen abgewechselt; jedoch

werden die jüngeren Lehrer dabei besonders berükksichtigt- — §. 6.
Bei j,der Versammlung der Lehrer werden zugleich die Angelegenheiten

der in jedem Bezirke bestehenden, oder zu bildenden
Lesegesellschaft, an welcher alle Lehrer, und zwar die Unter - und HülfS-
lehrer gegen den halben Beitrag Theil zu nehmen haben, berathen.
Die bei der Versammlung anwesenden Lehrer berathschlagen
insbesondere über die vom Echulvisttator zu entwerfenden Statuten,
wählen einen Geschäftsführer und beschließen durch Stimmenmehrheit

über die Anschaffung neuer, so wie über die Abschaffung oder
den Verkauf schon vorhandener Leseschriften, die steh sämmtlich auf
den Schulunterricht uud die Erziehung der Zugend beziehen müssen.

— §.7. Ueber Alles, was nach §. 4, Z und 6 bet der Versammlung

der Lehrer verhandelt wird, führt ein vom Schulvisitator z»
bezeichnendes Mitglied ein kurzes Protokoll, welches vom Visttatoe
und von allen anwesenden Lehrern, so wie von dem landesherrlichen
Sommissäc unterschrieben, sodann vom Ersteren mit Berichten an
die Oberschulbehörde eingesendet wird. Dabei werden der Ober-
schulbehörde zugleich die eingekommenen schriftlichen Arbeiten nebst

dem in §. 4 erwähnten AuSzuge derselben, und ebenso, wenn nach

§ 6 neue LescgesellschaflS-Statuten verfaßt worden, diese vorgelegt.

— §. 8. Alle bei der Versammlung erscheinenden Lehrer
erhalten TagSyebüren aus der Staatskasse, und zwar jeder 1st. 12
kr ohne Rükksicht auf die Entfernung seines Wohnortes vom
Wohnorte des Schulvisttalors. Der landesherrliche Commissär
erhält die gesetzliche Diät, und ebenso der Bezirksschulvisttator,
wenn mit besonderer Genehmigung der Oberschulbehörde die
Versammlung ausnahmsweise außerhalb seines Wohnortes abgehalten
wird.

B a i e r n.
Ausgaben des Staates für daS Schulwesen. Zn

dem Budget für die vierte Finanzperiode hat die Regirung
in diesem Jahre 1,070,733 st. verlangt für » Erziehung und
Bildung.« Die Etändeversammlung beschloß nach dem gut-
ächrlichcn Antrage des Ausschusses, daß diese Summe auf 1,142,733
st. zu erhöhen sei; daß zu weilerer Verbesserung der deutschen
Schulen außer den im Jahr 1831 zu diesem Zwekk bestimmten
244VW fl. noch weitere 7^,000 ff. jährlich verwendet, uud daß
bei Verwendung der auS der allgemeinen und besondern
Schuldotation für die Volksbildung bestimmten Summe überhaupt die



288

deutschen Schulen vorzugsweise berükkstchtigt, insbesondere auch
di« Gehalte der Landschullehrcr bis zu einem gewissen Grade
verbessert werden möchten: ferner, daß das proteZantischeSchullehrek-
seminar in Altdors auf eine dem Bedarf entsprechende Art
erweitert, und daß die Gratifikationen und Besoldungszulagen der

Lehrer an den lateinischen Schulen, Gymnasien und Lyzcen in
der von den Krcisscholarchaten begutachteten Verthcilungswcise
nach Dicnsisexennien ausrecht erhalte» werden möchte; endlich daß

für jede der drei Landesuniversitäten 3000fl. jährliche EtatSerhö-
bung auf den laufenden Dienst, jedoch mit der ausdrükklichen
Bestimmung Übernommen werden möge, dieser Zuschuß sei

vorzugsweise zur bessern Besoldung und Berufung ausgezeichneter
Professoren zu verwenden.

England. Einem Berichte aus London vom 28. Nov. 1837

zufolge überreichte der Bischof von London dem englischen Parlamente

eine Bittschrift gegen den möglichen Fall, daß die Regirung
einen Erziehungsplan vorschlagen möchte, wodurch die Jugend
gezwungen würde, Schulen zu besuchen, von welchen aller
Religionsunterricht ausgeschlossen wäre, indem sich eine Gesellschaft

gebildet, welche solche Schulen einzuführen beabsichtige, und einer der

eifrigsten Verfechter solcher Schulen es für möglich erklärt, daß man

zur Beförderung der allgemeinen Erziehung wohl am Ende ein

Zwangsgcsetz machen müßte. Nun glaube ich zwar mit Lord Brougham,

daß ei» IwangSgesetz zu einem solchen Awekk in diesem Lande

eben so unmöglich ist, als eine Nationalerziehung ohne Glaubenslehre.

Noch mehr, dieser letzte Punkt wird solche Schwierigkeiten
bieten, daß darüber kein Nationalsystem zu Stande kommen kann. Die
Volkserziehung wird in diesem Lande nach wie vor da« Unternehmen

von Einzelnen und Gesellschaften bleiben, welche die Regirung
durch größere Geldzuschüsse, als bisher geschehen, und höchstens durch

Anlegung von Muster- und Lehrerfchulen unterstützen mag.

D r u k k s e h l e k.

G. 137 Z. 18 v. o. statt Mntter lies Mutter.
S. isn Z. '5 v. u. « Klasse „ Klasse.

G. 1Z6 Z. 1Z v. u. » Aehulich „ Sehnlich.
G. 157 Z. 10 v. o. 7, nicht „ nicht.
E, 157 Z. 20 v. u. ?» Von » vdn.

S. 1SS Z. 6 v. o. Z» Hrv. » Hrn.
S. 159 Z. 17 ». u. 7» Stunde» „ Stund«»-
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